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Fonds-Reporting-Service-Vereinbarung 
über die Aufbereitung und Bereitstellung von Investmentfonds-Daten für den Kapitalmarkt 
 

Servicenehmer: (=Rechnungsadresse),  
Angaben bitte in Druckbuchstaben) 

 

(Firma) 

(Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) 

Herausgebergemeinschaft  
WERTPAPIER-MITTEILUNGEN  
Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG  
 
WM Datenservice 
Verkaufsadministration 
Postfach 11 09 32 
60044 Frankfurt am Main 
Germany 

(Ansprechpartner, Abteilung) 

 
 
Kontakt:  

(Postfach, Straße) 

WM Datenservice 
Düsseldorfer Straße 16 
D-60329 Frankfurt am Main 

(Land, PLZ, Ort) 

Tel.: +49(0)69-2732-24  6
service@wmdaten.com 

(Telefon, Telefax) 
 
 

 
(E-Mail-Adresse) 
Wir können der Verwendung unserer Daten zu Werbezwecken jederzeit schriftlich an 
untenstehende Kontaktdaten oder per E-Mail an service@wmdaten.com widersprechen. 

 
Die Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG 
(nachfolgend WM Datenservice) betreibt einen Service zum Aufbau und zur Pflege von Datenbeständen und 
zur Unterstützung von Applikationen im Wertpapierbereich. WM Datenservice verfügt über besonderes Know-
how auf dem Gebiet der Speicherung von strukturierten Informationen in Datenbanken, der 
Qualitätssicherung von Daten-Dienstleistungen und der Bereitstellung von Finanzinformationen an die 
Finanzmärkte. 
 
Der Servicenehmer (nachfolgend SN) will den Vertrieb der von ihm aufgelegten bzw. 
vertriebenen/verwalteten Investmentfonds verbessern und die Abwicklung und Verwaltung in den 
Kundendepots optimieren. 
Der Servicenehmer beauftragt WM Datenservice mit folgenden Servicedienstleistungen gemäß der 
Leistungsbeschreibung in Anlage I (gewünschtes bitte ankreuzen): 
 

 FRS Basic 
 (kostenfrei) 
 
• Bi-laterale Reportingvereinbarung zwischen einer 

KAG/Intermediär und WM, Bereitstellung aktueller 
elektronischer Meldeformulare durch WM 

• Fast-to-Market-Zusage: WM erfasst Neuemissionen 
Eingangstag + 2 Tage, WM erfasst Änderungen zu 
bestehenden Fonds Eingangstag + 1 Tag 

• Namentliche Nennung der KAG auf der WM-Website 
• Hinterlegung des FRS auf Fondsebene signalisiert 

prozessoptimierte Datenqualität 
• Unterstützung der KAG in Bezug auf WM-Daten durch das 

WM-Tax-Team 

 FRS Plus  
 (kostenpflichtig, Preise gemäß S.6) 
 

• FRS-Basic 
• Fonds-Processing-Passport Service (FPP) 
• WM-DatenOnline* Watchlist für  

Eigenemissionen 
• Freistellung von der Kostenpauschale** für ggf. gewünschte, 

nachträgliche Korrekturen zu Fondskennzahlen 
 
 Einsparung für den Servicenehmer: 
 *   EUR 1.100 Basisentgelt p.a.  
 ** unter 500 betroffene Datensätze = € 500 pro Korrektur 
   500 - 1000 betroffene Datensätze =  € 1.000 pro Korrektur 
   mehr als 1000 betroffene Datensätze  = € 1.500 pro Korrektur 

mailto:service@wmdaten.com
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Ziel des FRS ist es, dem Kapitalmarkt die für den beschleunigten Vertrieb und eine optimierte 
Depotverwaltung erforderlichen, prozesssteuernden Informationen zeitnah, vollumfänglich und 
qualitätsgesichert zur Verfügung zu stellen. Den marktseitigen und regulatorischen Anforderungen nach 
Transparenz der Finanzinstrumente wird dabei durch den FPP entsprochen. 
 
Im Fonds-Reporting-Service (FRS) und Fonds-Processing-Passport-Service (FPP) macht WM 
Datenservice über prozesssteuernde Datenfeed- und visualisierte Internet-Produkte dem internationalen 
Kapitalmarkt mit Schwerpunkt Deutschland Informationen zu Investmentfonds zugänglich. 
 
Der obenstehende Auftrag gilt für den Servicenehmer und die ggf. in Anlage 4 aufgeführten Gesellschaften. 
Die Berechnung der Entgelte erfolgt auf Basis der Preise gemäß Anlage 2. 
 
Der Servicenehmer beauftragt WM Datenservice, die oben ausgewählten Dienstleistungen unter 
Einschluss der jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Fonds-Reporting-Service, 
die in derzeit gültigen Fassung in der Anlage 3 wiedergegeben sind, zu erbringen. Der Servicenehmer hat die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen und erklärt sich mit deren Inhalt 
einverstanden. 
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______________________________________ 

 
_____________________________________________ 

Ort    Datum Servicenehmer 
  

 
 
_____________________________________________ 
Unterschrift  
(Bitte Name in Druckbuchstaben) 

 
Anlage 1: Leistungsbeschreibung FRS Basic und FRS Plus 
Anlage 2: Preise 
Anlage 3: Allgemeine Geschäftsbedingungen Fonds-Reporting-Service 
Anlage 4: Aufstellung einbezogener Gesellschaften 
 
 
 
 
 

Probeabonnement - Börsen-Zeitung 
 

„Ja, als Dankeschön für meine Bestellung möchte ich vier Wochen 
lang kostenlos die Börsen-Zeitung lesen. Das Probeabonnement 
endet automatisch, ich brauche nicht zu kündigen.  

Ich bin dam

 
 
 

it einverstanden, dass der Verlag sich mit mir in 

Bitte ankreuzen 

Verbindung setzt, um mich zu einer Verlängerung des 
Abonnements zu befragen." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Persönlich haftende Gesellschafterin: Geschäftsführung: 
Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG Verlagsbeteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH Ernst Padberg 
Sitz: Frankfurt am Main Sitz: Frankfurt am Main 
Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRA 15378 Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9995 
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Leistungsbeschreibung Fonds-Reporting-Service (FRS Basic) 
 
A. Fonds-Reporting 
a. Stammdaten 
WM Datenservice stimmt mit dem Servicenehmer (nachfolgend SN) regelmäßig, i.d.R. jährlich, die 
einzubeziehenden Finanzinstrumente ab. WM Datenservice stellt hierzu dem SN eine im Format und Inhalt 
abgestimmte Datei (z.B. Excel-Tabelle mit ISIN, WKN, Name, Steuerstatus Deutschland, akkumulierter 
ausschüttungsgleicher Ertrag) zum Abgleich sowie elektronische Meldeformulare für Änderungen und neu in 
die Vereinbarung einzubeziehende Finanzinstrumente zur Verfügung. Erforderliche Änderungen im 
Datenbestand werden seitens WM Datenservice auf Basis der vorhandenen Informations- und 
Datenbankstrukturen umgehend durchgeführt. WM Datenservice nimmt vom SN elektronisch Prospekte zu 
den von der Servicevereinbarung erfassten Finanzinstrumenten sowie Informationen zu Prospektänderungen 
entgegen und stellt diese in die Datenbanken zur Veröffentlichung ein. 
WM Datenservice nimmt den SN als Teilnehmer am Fonds-Reporting-Service in eine entsprechende 
Teilnehmerliste im Internet auf, um die optimierte Datenqualität den Finanzmarktteilnehmern insbesondere 
gegenüber den Transaktionsbanken zu dokumentieren. 
 
b. Preis-/Kursinformationen 
WM Datenservice nimmt vom SN Preis- bzw. Kursinformationen inkl. steuerlichen Kennzahlen für 
Kauf/Verkauf von Anteilen und für die Umsetzung der EU-Zinsrichtlinie (siehe Details unter „Fondsreporting“ 
auf www.wmdaten.com) entgegen und stellt dem SN hierfür elektronische Meldeformulare bereit.  
 
c. Ertragsdaten 
WM Datenservice nimmt vom SN die steuerliche Transparenz unterstützenden, marktseitig angeforderten  
Informationen entgegen und stellt dem SN hierfür elektronische Meldeformulare bereit. WM Datenservice teilt 
dem SN die marktseitig benötigten Zeitfenster für die Informations- bzw. Datenbereitstellung mit und stimmt 
mit dem SN hierauf die voraussichtlichen Veröffentlichungstermine ab. 
Für die Übertragung der Meldeformulare an WM Datenservice ist eine Beschränkung auf 10 MB je E-Mail zu 
beachten. Wir bitten zu berücksichtigen, dass sich das Volumen der ursprünglichen Meldeformulare durch die 
Formatierung für den E-Mail-Versand technisch bedingt je nach Anwendung erheblich erhöhen kann. 
Die Meldeformulare sind ohne Makros zu übertragen, da diese zu einer Abweisung der E-Mail durch 
Virenschutzprogamme führen können. 
 
B. Release-Management 
WM Datenservice stellt die Meldeformulare  auf der Homepage www.wmdaten.com unter „Fonds-Reporting“ in 
der jeweils aktuellen Version zur Verfügung. 
Änderungen von Inhalt und Technik bzw. Übermittlungsmedien werden im Regelfall dem SN vorab 
kommuniziert und mit ihm abgestimmt. Die Anpassungen werden soweit möglich zeitlich mit den regulären 
WM-Release-Terminen (zur Zeit jeweils Februar, Juni und Oktober) synchronisiert. 
 
C. Zeitfenster Datenbereitstellung  
WM Datenservice stellt die durch den SN übermittelten Informationen unter Berücksichtigung der bei WM 
Datenservice installierten allgemeinen und für Fondserträge und -Preise spezifischen Plausibilitätsprüfungen 
den Finanzmärkten zur Verfügung. Für Zwecke der Qualitätssicherung und Transparenz werden 
entsprechende Statistiken erstellt und dem Servicenehmer auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Die Statistiken 
können in aggregierter Form und ausschließlich für Zwecke der Qualitätssicherung ebenfalls an die jeweiligen 
Verbände weitergeleitet werden. Für die Bereitstellung gelten als Regelfall folgende Zeitfenster: 
 
a. Stammdaten 
Neue Instrumente: 
Nach Erhalt aller erforderlichen Unterlagen werden die Stammdaten zu neuen Finanzinstrumenten den 
Finanzmärkten spätestens mit I+21 zur Verfügung gestellt.  
Änderungen zu Instrumenten: 
Änderungen zu Instrumenten werden nach Bestätigung des SN und Abschluss der von WM Datenservice 
vorgenommenen Prüfungen den Finanzmärkten spätestens mit I+1 zur Verfügung gestellt. 
Änderung der in die Service-Vereinbarung einbezogenen Instrumente: 
Änderungen werden nach Abschluss der Abstimmung gleichtägig umgesetzt. 
                                                           
1  I = Tag Eingang Information 

http://www.wmdaten.com/
http://www.wmdaten.com/


 
 Anlage 1 
 

Fonds-Reporting-Service-Vereinbarung   
4/9 

Stand
08. Februar 2010

 

Fo
nd

s-R
ep

or
tin

g-
Se

rvi
ce

-V
er

ein
ba

ru
ng

 
 

b. Preis-/Kursinformationen 
WM Datenservice stellt den Finanzmärkten Preis-/Kursinformationen gemäß Marktanforderung mehrfach 
täglich zur Verfügung. Lieferzeitpunkte sind zurzeit: Gegen 16.15 Uhr, 17.45 Uhr, 18.45 Uhr, 20.30 Uhr, 07.00 
Uhr und 10.15 Uhr des darauffolgenden Tages sofern, die vom SN übermittelten Informationen jeweils bis 
spätestens 30 Minuten vor dem jeweiligen Lieferzeitpunkt vorliegen. 
 
c. Ertragsdaten 
Ertragsdaten werden den Finanzmärkten taggleich bereitgestellt. Für das Mengenmanagement gelten dabei 
folgende Zeitfenster:  
 
Für die taggleiche Bearbeitung und Weiterleitung an die Finanzmärkte durch WM Datenservice ist die 
standardisierte Informationsanlieferung durch den SN für 
bis zu  5 Fonds2 bis 16.00 Uhr 
 20 Fonds  bis 14.30 Uhr 
 50 Fonds  bis 11.30 Uhr 
über 50 Fonds  bis 08.00 Uhr 
 
erforderlich. Sonderabsprachen können bilateral getroffen werden. WM Datenservice stellt dem SN auf 
Wunsch Auszüge aus der WM-Datenbank vor Auslieferung zur Verfügung. 
 
D. Marktinformation 
In Abstimmung mit dem SN informiert WM Datenservice die Finanzmärkte über den Abschluss dieser Service-
Vereinbarung sowie über die einbezogenen Finanzinstrumente. Die Einzelheiten werden separat vorab 
abgestimmt. 
 
E. Kontaktpersonen 
a. Operativ  
WM: Thomas Dreifürst, Tel. +49 (0)69 2732-474, E-Mail: t.dreifuerst@wmdaten.com 
 
SN ................................................................................................ 
 
b. Eskalationsmanagement 
WM: Peter Ottlik, Tel. +49 (0)69 2732-176, E-Mail: data-mgmt@wmdaten.com 
 
SN:  …………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2   1 Fonds = 1 ISIN 

mailto:th.dreifuerst@wmdaten.com
mailto:data-mgmt@wmdaten.com
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Leistungsbeschreibung Fonds-Reporting-Service Plus (FRS Plus) 
 
 
A.  Alle Leistungen des FRS Basic 
 
B.  Fonds Processing Passport Service (FPP) 

Auf Wunsch des SN bildet WM Datenservice die Daten der Investmentfonds des SN gemäß Fonds-
Processing-Passport-Service (FPP) in ihren Datenbanken ab und macht diese ihren Kunden im 
Internet unter http://www.wmdaten.com zugänglich. Basis sind die ggf. seitens des SN an WM 
Datenservice standardisiert übermittelten Informationen. WM Datenservice stellt hierzu ein 
standardisiertes Übermittlungsformular mit ggf. bereits in den Datenbanken von WM Datenservice 
verfügbaren Daten zur Prüfung und Freigabe zur Verfügung. Die vom SN in den 
Übermittlungsformularen an WM Datenservice übermittelten Daten gelten als zur Veröffentlichung 
freigegeben. WM Datenservice nimmt den SN als Teilnehmer am Fonds-Processing-Passport-Service 
in eine entsprechende Teilnehmerliste im Internet auf, um die Fonds den Finanzmärkten gegenüber 
transparent darzustellen. 

 
C.  Monitoring über WM-DatenOnline, Watch-List Eigenemissionen 

Über die Internetplattform WM-DatenOnline kann der SN während der Laufzeit der vorliegenden 
Vereinbarung kostenfrei alle die in die Vereinbarung einbezogenen Finanzinstrumente in Form einer 
standardisierten Datei (XLS, CSV) bestellen und herunterladen (Watch-List Eigenemissionen). Über 
diese Funktionalität lässt sich in den WM-Datenbanken u.a. die steuerliche Klassifizierung 
"transparent" oder "intransparent" i. S. von § 5 des deutschen Investmentsteuergesetzes InvStG 
prüfen. 

 
D.  Freistellung von der Kostenpauschale 
  Freistellung von der Kostenpauschale für ggf. gewünschte, nachträgliche Korrekturen zu 

Fondskennzahlen. 
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Fonds-Reporting-Service-Vereinbarung   
6/9 

Stand
08. Februar 2010

 

Fo
nd

s-R
ep

or
tin

g-
Se

rvi
ce

-V
er

ein
ba

ru
ng

 
 

Preise FRS Basic 
 
Die Leistungen des Servicepaketes „FRS Basic“ sind bis auf weiteres kostenfrei. 
 
Preise FRS Plus 

 
Für die Leistungen des FRS Plus gelten derzeit die untenstehenden Preise. 
 
Das Preiskonzept für die in Anlage 1 genannten Service-Dienstleistungen beruhen auf den spezifischen 
Anforderungen in der zeitnahen Bereitstellung von abwicklungsrelevanten Daten bei der Emission sowie der 
kontinuierlichen Dienste für Termindaten während der Laufzeit des Investmentfonds. Zu berücksichtigen sind 
unterschiedliche Aufwände und Kosten für:  
 
 
FRS 
⇒ WKN/ISIN-Vergabe + Bereitstellung der emissionsrelevanten Daten 
⇒ fortlaufende Bereitstellung von Termindaten aus vorhersehbaren, wiederkehrenden Aktionen, die 

Abstimmung mit dem Emittenten erfordern 
 
FPP 
⇒ Erhebung ergänzender Daten gemäß Anforderungen des Fonds-Processing-Passport 
⇒ Kostenfreie Bereitstellung des Fonds-Processing-Passports auf der WM Website 
 
Zur Vereinfachung werden Pauschalen gemäß einer instrumentenspezifischen Staffel mit degressiven 
Preisansätzen angesetzt. Die Einstufung erfolgt gemäß der Anzahl der Emissionen des vorherigen Jahres 
bzw. der jeweiligen aktiven Emissionen pro Servicenehmer. Einzelheiten sind in der nachfolgenden Tabelle für 
Fonds dargestellt. 
 
 

Anzahl 
Fonds 

(=Anzahl ISIN) 
 

Service3,4 
Berechnung auf Basis des einmal jährlich zu 
ermittelnden Fondsbestands. 
Alle Preise verstehen sich p.a. zzgl. 
gesetzlicher MwSt. 

bis  50 €   1.000,00 

ab   51 €   2.000,00 

ab 101 €   3.000,00 

ab 201 €   6.000,00 

ab 501 € 10.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
3 Übermittlung der Daten mittels WM Meldeformulare, ggf. Zuschlag bei Sonderregelung 
4 Kostenfrei für Fondspreisveröffentlicher in der Börsen-Zeitung 



 
Anlage 3 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen, Keppler, 
Lehmann GmbH & Co. KG (im Folgenden WM Datenservice) für den Fonds-Reporting-Service (FRS ) 
und Fonds-Processing-Passport-Service (FPP)  
 
(1) Der Servicenehmer stellt WM Datenservice die zur 
Übermittlung an die Finanzmärkte bestimmten Daten zur 
Verfügung. Der Datenumfang, die Form und die Fristen der 
Bereitstellung orientieren sich an den jeweils aktuellen 
Marktanforderungen gem. turnusmäßiger Abstimmung mit den 
Lenkungsgremien der Markteilnehmer. Der Servicenehmer 
räumt WM Datenservice ein nicht ausschließliches, zeitlich und 
inhaltlich uneingeschränktes Nutzungsrecht an den 
bereitgestellten Daten zur Veröffentlichung in den Produkten 
und Dienstleistungen von WM Datenservice ein. 
(2) WM Datenservice stimmt während der Laufzeit dieser 
Vereinbarung sein Know-how auf dem Gebiet der 
Qualitätssicherung von Daten-Dienstleistungen und der 
Marktbereitstellung von Finanzinformationen an die 
Finanzmärkte auf die besonderen Informationsbedürfnisse des 
Servicenehmers ab. 
(3) WM Datenservice nimmt hierfür vom Servicenehmer 
oder von vom Servicenehmer als Intermediäre mit der 
Übermittlung beauftragten Dritten die Daten gem. Abs. 1 
entgegen und erbringt hierzu besondere Service-
Dienstleistungen zur Qualitätssicherung und -optimierung gem. 
der Leistungsbeschreibung in Anlage 1. Art und Umfang der 
Service-Dienstleistungen orientieren sich an den jeweils 
aktuellen Marktanforderungen gem. turnusmäßiger 
Abstimmung mit den Lenkungsgremien der Markteilnehmer. 
(4) Im Anschluss an diese Aufbereitung gem. 
Leistungsbeschreibung Anlage 1 stellt WM Datenservice die 
aufbereiteten Daten unverzüglich in seine Wertpapier-
Datenbanken zur Information und Weiterleitung an die 
Finanzmärkte im Rahmen seiner standardisierten Daten-
Produkte und Informations-Dienstleistungen ein.  
(5) Die technischen Anforderungen an die 
Datenübermittlung an WM Datenservice werden von WM 
Datenservice festgelegt. Erfolgt die Datenübermittlung über 
Dritte als Intermediäre stellt der Servicenehmer die Einhaltung 
dieser Anforderungen durch die Intermediäre sicher. Er 
gewährleistet darüber hinaus, dass die Intermediäre die ihnen 
im Wege des Datenaustauschs mit WM Datenservice bzw. 
dem Monitoring der Daten des Servicenehmers ggf. zur 
Kenntnis gelangenden Daten aus den Datenbanken von WM 
Datenservice ausschließlich für Zwecke des Servicenehmers 
gem. dieser Vereinbarung und zur Erfüllung der sich daraus 
ggf. ergebenden Pflichten (z.B. Aufbewahrungspflichten etc.) 
nutzen und geheim halten. Jegliche Nutzung bzw. Verwertung 
darüber hinaus ist unzulässig. Dies gilt insbesondere für die 
kommerzielle Nutzung im Rahmen des Geschäftsbetriebes der 
Intermediäre. Der Servicenehmer haftet für die 
missbräuchliche Nutzung durch die Intermediäre gem. der 
aktuellen Preisliste von WM Datenservice. 
(6) Der Servicenehmer stimmt zu, dass neben den in der 
Leistungsbeschreibung in Anlage 1 ausdrücklich vereinbarten 
Service-Dienstleistungen eine Pflicht zur Überprüfung der vom 
Servicenehmer bereitgestellten Daten für WM Datenservice 
nicht besteht. Dem Servicenehmer obliegt daher in eigenem 
Interesse, seine Informationen mit der erforderlichen Sorgfalt 
zusammenzustellen und vor der Übermittlung an WM 
Datenservice zu überprüfen. Die Daten werden ohne 
Gewährleistung und Haftung gegenüber WM Datenservice 
oder Dritten zu Verfügung gestellt. Die in den Anlagen 
vereinbarten Leistungen des Servicenehmers sind als 
Mitwirkungshandlungen bei der Leistungserbringung von WM 
Datenservice lediglich Obliegenheiten im eigenen Interesse. 
Auch sie werden ohne jede Gewährleistung und Haftung 
erbracht.  

(7) WM Datenservice nimmt im Rahmen der Abstimmungen 
mit dem Servicenehmer über Inhalt und Umfang der den 
Finanzmärkten im Auftrag des Servicenehmers über den FRS 
bzw. den FPP bereitzustellenden  Daten oder mit der 
Bereitstellung von Formularen o. ä. keine Erläuterung oder 
Anleitung zur Erfüllung gesetzlicher, regulatorischer oder 
steuerlicher Verpflichtungen vor. Sämtliche in diesem 
Zusammenhang dem Servicenehmer ggf. mitgeteilten oder 
sonst zur Verfügung gestellten Informationen stellen 
ausschließlich unverbindliche Auskünfte dar, welche Daten 
grundsätzlich in die WM-Datenbanken aufgenommen und vom 
Servicenehmer hierüber den Finanzmärkten bereitgestellt 
werden können. Diese Auskünfte stellen insbesondere keine 
Raterteilung für steuerrelevante Vorgänge dar und können 
eine steuerliche Beratung des Servicenehmers nicht ersetzen. 
Hinweis: Die Veröffentlichung von Informationen über die WM 
Datenbanken stellt nach unserer Kenntnis keine Erfüllung 
gesetzlicher, regulatorischer oder steuerlicher Pflichten dar. 
(8) Die Parteien sind sich einig, dass WM Datenservice die 
vereinbarten Service-Dienstleistungen mit der erforderlichen 
Sorgfalt erbringen soll, jedoch eine Gewähr für die 
Rechtzeitigkeit der Bereitstellung der Informationen an die 
Finanzmärkte sowie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
bereitgestellten Informationen von WM Datenservice nicht 
übernommen wird. 
(9) Schadensersatzansprüche des Servicenehmers gegen 
WM Datenservice sowie deren Mitarbeitern, Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen sind ausgeschlossen, soweit der Schaden 
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde. Dies gilt 
nicht im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Im 
Falle der leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten ist der Schadensersatz auf den unmittelbaren 
Schaden begrenzt, dessen Eintritt bei Abschluss des Vertrages 
typischerweise vorhersehbar war. Eine Haftung für sonstige 
Schäden ist ausgeschlossen. 
(10) Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche des 
Servicenehmers gegen WM Datenservice beträgt, soweit sie 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, ein Jahr 
ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Bei leicht 
fahrlässigem Handeln richtet sich die Verjährung für die Haftung 
für Schäden, die auf der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht beruhen, nach den gesetzlichen Vorschriften. 
(11) Bei höherer Gewalt und unvorhersehbaren Ereignissen, 
welche WM Datenservice nicht zu vertreten hat und welche die 
Einstellung oder eine Einschränkung ihres Betriebes 
erforderlich macht, ist WM Datenservice für die Dauer der 
Behinderung sowie eine angemessene Anlaufzeit von der 
Pflicht zur Leistung befreit. Höherer Gewalt stehen Feuer, 
Streik, Aussperrung, Verkehrsstörungen, Leitungsstörungen 
Dritter und technische Probleme - etwa des EDV-Systems (z.B. 
Netzwerkausfälle) - infolge Angriffen von außen (z.B. Hacker- 
oder Virenattacken) und sonstige Umstände gleich, welche WM 
Datenservice nicht zu vertreten hat, die aber ihre Leistung 
wesentlich erschwert oder unmöglich macht. Die Haftung für 
Schäden infolge höherer Gewalt oder ihr gleichstehenden 
Ereignissen ist ausgeschlossen. Rückerstattungsansprüche 
gegen WM Datenservice bestehen im Falle höherer Gewalt 
oder ihr gleichstehenden Ereignissen nicht. 
(12) Der Servicenehmer verpflichtet sich, für die Aufbereitung 
und Bereitstellung der Daten an die Finanzmärkte gem. den 
aktuellen Leistungsbeschreibungen die in der jeweils gültigen 
Preisliste vorgesehenen Entgelte zu zahlen. Die Berechnung 
der bei Vertragsschluss geltenden Entgelte erfolgt auf Basis 
des Preisstatus  in Anlage 2. Alle Preise sind zuzüglich der 
gesetzlichen Umsatzsteuer zu entrichten. WM Datenservice ist 



 
Anlage 3 

 

Fonds-Reporting-Service-Vereinbarung   
8/9 

Stand
08. Februar 2010

 

berechtigt, die Vergütungsregelung nach schriftlicher 
Ankündigung mit einer Frist von drei Monaten zu ändern. Bei 
Preiserhöhungen ist der Servicenehmer zur schriftlichen 
Kündigung dieses Vertrages berechtigt, und zwar mit einer Frist 
von einem Monat auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Preiserhöhung.  
(13) Der Vertrag kommt mit Bestätigung von WM Datenservice 
an den Servicenehmer zustande und wird auf unbestimmte Zeit 
geschlossen. Er kann mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende 
eines Kalenderhalbjahres schriftlich gekündigt werden.  
(14) Leistungs- und Erfüllungsort ist der Sitz von WM 
Datenservice. 
(15) Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle 

Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem 
Rechtsverhältnis ist für beide Vertragsparteien Frankfurt am 
Main. 
(16) Sollten einzelne Bestimmungen dieser 
Vertragsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein, 
berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. 
Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 
tritt eine solche wirksame Regelung, die dem wirtschaftlichen 
Gehalt der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 
am nächsten kommt. Dies gilt entsprechend für Vertragslücken. 
Zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung 
gelten, die weitestgehend dem entspricht, was die Parteien 
gewollt haben würden, sofern sie diesen Punkt bedacht hätten. 
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Liste der Gesellschaften (rechtliche Einheiten), die an dieser Service-Vereinbarung 
teilnehmen (vom Servicenehmer auszufüllen) 

 

Name Adresse Kontaktperson 
(Name, Telefon, Email) 
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